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Anlage 219, 220 und 221. 114 -

daß er seinen Antrag im Rechtsmittelverfahren durchfechten
müsse, dabei ist gesagt Warden, daß einer Ermäßigung vder
Erlaß der Steuer ans Billigkeitsgründen nicht entsprachen
werden könne.

Der Ausschuß verkennt nicht die mißliche Lage des Pe¬

tenten , doch sieht er keine Möglichkeit, dem Wunsche des
Petenten entsprechen zu können und stellt den ,

Antrag:
Der Landtag walle über die Eingabe zur Tages¬

ordnung übergehen.

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

E ckh a l t.

Anlage 220.
Bericht

des AusschussesI über die Eingabe des Paul Löchel, Rüstriugeu, betreffend Verschleuderung Vau Waren
bei Zwangsversteigerungen.

In der Eingabe wird seitens des Petenten darauf hin-
gewiescn, daß Waren und Gegenstände bei Zwangsversteige¬
rungen verschleudert werden, wodurch der Gläubiger wie
auch der Schuldner auf das Schwerste geschädigt werden.
In der Eingabe werden einzelne Beispiele angeführt.
Weiter erhebt der Petent den Vorwurf gegen die Voll-
strecknngsgerichte, daß diese die gesetzlichen Bestimmungen
nicht beachten. Der zur Beratung hinzugezogene Re¬
gierungsvertreter erklärt:

Dem Ministerium sei nicht bekannt, daß solche Fälle,
wie in der Eingabe angeführt , vorgekommen jsind. Hätte

der Petent sich vorher an das Ministerium gewandt , hätte
eine genaue Prüfung vorgenommen werden können. Das
Ministerium wolle jedoch eine grundsätzliche Prüfung vor¬
nehmen lassen.

Der Ausschuß nahm nach dieser Erklärung der Re¬
gierung keine weitere Stellung zu der Eingabe und stellt den

Antrag:
Übergang zur Tagesordnung.

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

Göhr s.

Anlage 221.
Bericht

des AusschussesI zu der Eingabe des Amtsvollziehungsgehilfeu Bäumer iu Oldenburg um höhere
Eingruppierung.

Der Petent ist mit Wirkung vom 1. April 1925 an
von Gruppe II nach Gruppe III eingestuft worden , wobei
durch die Beschlußfassung des Plenums zu dem vorjährigen
Anträge des Abg. Oeltjen sein Besoldnngsdienstalter um
vier Jahre vorgerückt worden ist. Mit der gegenwärtigen
Eingabe bittet Bäumer unter Befürwortung des Amts
Oldenburg , ihn nach Gruppe IV einzustufen. Vollziehungs-
beamte des Reiches und der Stadt Oldenburg sollen sich
alle in Gruppe IV befinden.

Der RegiernngSvertreter hat darauf verwiesen, daß
ein Teil der AmtSvollziehnngsgehilfen als Amtsvberwacht-
meister nach Grupe IV eingestnft worden ist. Das ließ sich
nur rechtfertigen unter Hervorhebung ihrer Tätigkeit als

Vollziehungsbeamte , die die Amtsvollziehungsgehilfeu
neben einfachen Zustellungen anszuüben haben . Sollteil
aber die Amtsvollziehungsgehilfeu allgemein nach Gruppe
IV eingestuft werden , so würde das unvermeidbare Be¬
rufungen anderer Beamtengruppen zur Folge haben.
Bäumer gehöre nach Lebens- und Dienstalter zu den
jüngsten Amtsvollziehungsgehilfeu . Seinem Wunsche
könne daher noch nicht entsprochen werden.

Der Ausschuß stellt hiernach den
Antrag:

Der Landtag wolle über die Eingabe zur Tages¬
ordnung übergehen.

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

Oeltjen.
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Anlage 222.
Bericht

des Ausschusses1 zu der mit 15 weitereu Uutcrschrifteu versehenen Eingabe des Jvh. Stephan, Ahlhorn,
betreffend Rückzahlung von Landarbeiter-Baudarlehen.

In der Eingabe bitten die Petenten den Landtag , beim
Ministerium dahin zu wirken, das; die Rückzahlung der
Landarbeiterbandarlehcn in Raten von V->» erfolgen kann,
so daß die letzte Rate erst nach 20 Jahren fällig wird . Sie
führen noch besonders an , daß dieses im Gesetz so vorge¬
sehen und auch in Preußen so gehandhabt werde.

Der zu der Beratung im Ausschuß hinzngezogene Re-
giernngsvertreter gab folgende Erklärung ab:

Nach Artikel 3 Ziffer 3 der Ausführungsbestim¬
mungen des Präsidenten der Reichsarbeitsverwaltnng
vom 22. März 1925 für die Förderung des Baues von
Landarbeiterwohnnngen ans Mitteln der produktiven
Erwerbslosenfürsorge sind die Darlehen innerhalb von
10 Jahren zu tilgen . Werden sie an bedürftige
Landarbeiter zur Errichtung von Eigenheimen gewährt,
so kann das Ministerium der sozialen Fürsorge im Ein¬
zelfalle die Tilgnngsdauer bis ans höchstens 20 Jahre
festsetzen. Bislang ist in etwa acht besonders begründeten
Fällen (Schwerkriegsbeschädigter, drei Ansiedler von
Nenenfelde, die durch ein Roggendarlehen in Not ge¬
raten sind usw.) die Tilgungsdauer auf 15 bis 20 Jahre
verlängert worden.

Dem Anträge der Landarbeiter von Ahlhorn , die
Tilgungsdauer für die an die dortigen Landarbeiter ge¬
gebenen Darlehen allg  e m c i n ans 20 Jahre festzu¬
setzen, wird nicht entsprochen werden können. Würde
dieser Antrag genehmigt , so müßte für alle Landarbeiter
die Tilgungsdauer ans 29 Jahre verlängert werden,
denn Bedürftigkeit liegt mehr oder weniger bei allen
Landarbeitern vor.

Den Antragstellern dürfte daher anfzugeben sein, in
den Fällen , wo eine besondere Bedürftigkeit vorliegt mW
Verlängerung der Tilgnngsdauer am Platze ist, dem
Ministerium einen eingehend begründeten Antrag ans
Verlängerung der Tilgnngsdauer zur Entscheidung vor-
znlegen.

Da nach der Regierungserklärung es dem Ministerium
der sozialen Fürsorge obliegt, auf Antrag die Tilgungs¬
dauer auf 20 Jahre zu verlängern , so gibt der Ausschuß
dem Wunsche Ausdruck, bei Prüfung der Anträge wohl¬
wollend zu Verfahren und stellt den

Antrag:
Der Landtag wolle die Eingabe durch die Er¬

klärung der Regierung für erledigt erklären.

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

M ä h l e n h o f f.

Anlage 223.
Bericht

des AusschussesI über die Eingabe des HenermannsH. Wichmann iu Herbergen um künftige Über¬
lassung der Parzellen 16, 17 und 18 der Flur 3 in Herbergen. Gemeinde Esseni. Oldbg.

In der Eingabe bittet der Petent um käufliche Über¬
lassung obengenannter Parzellen zur Siedlung . Diese Par¬
zellen stehen im Eigentum der Forstverwaltung , und sind
zurzeit an Forstarbeiter verpachtet bis zum Jahre 1931.

Aus diesem Gründe , und weil die Fläche bereitgehalten
werden soll zur Errichtung einer Forstarbeiterwohnung,
hat die Forstverwaltung einen Antrag des H. Wichmann
auf käufliche Überlassung abgelehnt.

Bei Beratung der Eingabe im Ausschuß erklärte der
Regiernngsvertreter , daß die Gründe , welche seinerzeit
seitens der Forstbehörde zur Ablehnung des Antrages des
Petenten führten , auch heute noch maßgebend seien. Das
Land sei an zwei im Forstbetrieb beschäftigte Arbeiter ans
zehn Jahre verpachtet, und es bestände heute für die Forst¬
verwaltung nicht die Möglichkeit, diese Verträge zu lösen.
Nur soweit der Betrieb der Forsten es verlangt , werden
Forstarbeiterwohnnngen errichtet . Sollte dieser Fall später
eintreten , dann müßte die Forstverwaltung auch passende
Grundstücke hierfür zur Verfügung haben.

Es ist sonnt die Errichtung einer Forstarbeitcrwoh-
nnng ans diesen: Gelände vorläufig nicht beabsichtigt.

Ans dem Ausschuß wurde an die Regierung die Frage
gerichtet, ob dem Petenten die betreffenden Parzellen zur
Siedlung überlassen werden würden , wenn die Pächter
durch gütliche Vereinbarung mit dem Antragsteller auf
weitere Nutzung verzichten würden.

Hierzu ist zu bemerken, daß die Pächter 5 bzw. 12 üm
von der gepachteten Fläche entfernt wohnen , und somit
nach Ansicht des Ausschusses eine ordentliche Bewirtschaf¬
tung des Bodens zum mindesten sehr erschwert ist.

Der Regiernngsvertreter erklärte dazu, daß eine käuf¬
liche Überlassung auch in diesem Falle nicht möglich sei,
weil das Grundstück für den Bau einer Holzwärterwohnnng
bcreitgehalten werden muß . Außerdem hat der eine der
jetzigen Pächter den Antrag gestellt, ihm das Land zu
überlassen. Er will darauf eine Wohnung errichten , und,
falls er später nicht mehr als Holzwärter dienen kann, ist

15*
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er bereit, diese Wohnung der Forstverwaltung später
käuflich zu überlassen.

Ein Teil des Ausschusses sieht diese Lösung als nicht
sehr glücklich an, im Hinblick darauf, daß auch in diesem
Falle eine Veräußerung des Bodens erfolgen müsse, welches
dann später mit dem darauf erbauten Hanse von der Forst-
Verwaltung wieder erworben werden müßte. Es würde
auch unter Umständen für diesen Antragsteller sich diese
Bedingung sehr hart auswirken können, z. B. dann, wenn
durch Todesfall der Holzwärter ansscheiden müßte, und die
Familie müßte auch in diesem Falle die Stelle räumen.
Das Wohl und die Lebensbedingnngen einerFamilie
darf nicht zugunsten des Forstbetriebes, wie es hier Vor¬
kommen könnte, geschädigt werden. Es würde dem Sinn
einer gesunden Siedlung widersprechen, wenn von vorn¬
herein nach Ausscheiden des Mannes ans dem Forstdienst
damit auch die Lebensbedingungen für dessen Familie in
Wegfall kommen müßte. Zudem ist der Antragsteller, den
die Regierung genannt hat, Eigentümer einer kleinen Land¬
stelle, dessen Größe sich ungefähr mit der Größe der hier

in Frage kommenden Parzellen deckt. Dagegen ist der Pe¬
tent Wichmann Heuermann, dem durch Verkauf seiner bis¬
her gepachteten Stelle die Existenz zum 1. Mai 1029 ge¬nommen wird.

Dieser Teil des Ausschusses, die Abg. Göhrs, The-
mann, Broschko und Eckholt, stellt ans diesem Grunde den

A n t r a g N r. 1 :
Der Landtag wolle die Eingabe der Regierung zur

Berücksichtigung überweisen.
Ein anderer Teil des Ausschusses, die Abgg. Janßen,

Mählenhoff, Kohnen, Nieberg, Oeltjen, Hng und Prodek,
ist der Meinung, daß dem Petenten im Augenblick nicht zu
helfen ist, besonders im Hinblick darauf, daß die Flächen
verpachtet sind, und die Regierung nicht die Möglichkeit
hat, in dieses bestehende Verhältnis einzugreifen und stelltden

AntragNr 2 :
Der Landtag wolle über die Eingabe zur Tages¬

ordnung übergehen.

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

E ckh o l t.

Anlage 224.
Bericht

des AusschussesI zu der Eingabe der Vereinigung der staatlichen Hausmeister und Hauswarte des Frei¬
staats Oldenburg, betreffend höhere Eiugruppieruug und Vermehrung der planmäßigen Stellen.

Die Hauswarte und Hausmeister sind in die Gruppen
II und III eingestnft. Sie bitten jetzt, ihnen die Besoldungs¬
gruppe IV als EingangHgruPpe zu gewähren und Haus¬
warte mit zehnjähriger Dienstzeit in die Gruppe V auf¬
rücken zu lassen. Ferner wünschen sie eine Vermehrung der
Planmäßigen Stellen für Hauswarte.

Der Ausschuß III hat mich dem Berichte über die
Stellenübcrsichten für 1027 beantragt, die Hausmeister
sämtlich in die Gruppe III einzustufen, und die Regierung

ersucht, zu prüfen, ob einzelnen Hausmeistern die Möglich¬
keit der Ausrückung nach Gruppe IV gegeben werden kann.

Der Ausschuß vermag weitergehende Wünsche der
Haichwarte nicht zu vertreten und stellt den

A n t r a g :
Der Landtag wolle die Eingabe durch die Be¬

schlußfassung zu den Stellenübersichten für 1027
für erledigt erklären.

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

Oeltjen.

Anlage 225.
Bericht

des AusschussesI zu der Eingabe des Justizassistenten Joh. Wulf in Oldenburg, betreffend Festsetzung
seines Anstellungsdienstalters.

Der Petent ist vor seinem Eintritt in den olden-
burgischen Staatsdienst Olt- Jahre im preußischen Staats¬
dienste beschäftigt gewesen, davon 2 Jahre als Lehrling und
-Ws Jahre als Gehilfe. Er bittet, von diesen 6X> Jahren
mindestens5 Jahre ans sein Dicnstalter anznrechnen.

Nach der Erklärung des Regierungsvertretcrs würde
Wulf sechs Kollegen, die 2 bis 6 Jahre eher in den oldenb.
Staatsdienst eingetreten und teils älter, teils wenig jünger
als W. sind, in der Ausrückung nach Gruppe VI Vorgehen,
wenn seinem Wunsche entsprochen würde. Die Regierung
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lehne deshalb den Wunsch des Bittstellers als unberechtigt
ab, zumal Wulf vom 1. 4. 191!) bis 16. 2. 1920 ans dem
oldenb. Staatsdienste ansgeschieden gewesen sei. Soweit
dem Regierungsvertreter bekannt , ist bisher von den
Grundsätzen über die Festsetzung des Dienstalters nicht ab¬
gewichen worden.

Der Ausschuß vermag den Ausführungen des Pe¬
tenten nicht zu folgen und stellt den

Antrag:
Der Landtag wolle über die Eingabe zur Tages¬

ordnung übergehen.

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

Oeltjen.

Anlage 226.
Bericht

des AusschussesI über die Eingabe des Malermeisters August Feigel, Cloppenburg, betreffend Ablehnung
seines Baudarleheus-Antrages.

Der Petent hat im Jahre 1925 ein Wohnhaus erbaut
und dafür ein Baudarlehen in Hohe von 2000 Mark erhal¬
ten . Im Jahre 1926 stellte der Petent den Antrag , für den
Ausbau des Hanfes zu einer Doppelwohnung ein weiteres
Darlehen in Höhe von 3000 Mark zu gewähren . Mit dem
Ausbau der Wohnung ist erst begonnen , nachdem die Bau¬
zeichnung genehmigt und vom Amte Cloppenburg die Ge¬
währung des beantragten Darlehens in sichere Aussicht
gestellt war . Als Feigel jedoch um Auszahlung des Ban¬
darlehens bat , wurde ihm mitgeteilt , daß es sich um ein
Arbeitgeberdarlehen handelte und daß daran die Bedin¬
gung geknüpft würde , einen Landesbeamten als Mieter
aufzunehmeu und die Wohnung zehn Jahre lang für einen
jeweils vom Amte zu bestimmenden Landesbeamten zu
reservieren . Obwohl F . geneigt war , einen Landesbeamten
aufzunehmeu , so lehnte er die weitere Verpflichtung ab.
Daraufhin wurde das beantragte Darlehen vom Amte ab¬
gelehnt und auf die Beschwerde beim Ministerium der
sozialen Fürsorge die Ablehnung bestätigt . Der Petent
fühlt sich dadurch benachteiligt, weil andere Baulustige
unter ähnlichen Verhältnissen für den Ban einer Doppel¬
wohnung ein Darlehen in doppelter Höhe erhalten haben
und zwar bedeutend höher als in diesem Falle beantragt.
Bei Beratung der Eingabe war ein Regierungsvertreter
hinzugezogen, der folgendes erklärt:

Feigel hat im Jahre 1925 einen Neubau errichtet und
zwar als Wohn - und Geschäftshaus . Wohl infolge der

hohen Belastung des Hauses ist er im Jahre 1926 beim
Amte vorstellig geworden, das Darlehen zu erhöhen . Das
Amt hat sich bereit erklärt , ein zweites Darlehen zu ge¬
währen , wenn eine weitere Wohnung dadurch geschaffen
würde . Der Ausbau sei dann in der Weise erfolgt , daß die
Geschäftsräume in Wohnräume . umgebaut seien.

Da Mittel für Landesdarlehen nicht mehr vorhanden
gewesen seien, habe das Amt dem F . ein Arbeitgeberdar¬
lehen zur Verfügung gestellt und daran die bekannten Be¬
dingungen geknüpft. Der Ausschuß ist der Ausfassung, daß
den: F ., falls überhaupt Mittel zur Verfügung standen,
ebensogut ein Landesdarlehen wie ein Arbeitgeberdarlehen
hätte gewährt werden können, da die Mittel zur Förderung
des Wohnungsbaues in den einzelnen Positionen insgesamt
verrechnet werden können. Weiterhin verkennt der Aus¬
schuß nicht, daß es als eine Härte empfunden werden kann,
wenn in demselben Bezirk für ein gleichartiges Haus ein
bedeutend höheres Darlehen bewilligt wurde , ohne daran
die erschwerenden Bedingungen zu knüpfen.

Der Ausschuß hält eine nochmalige Überprüfung der
ganzen Angelegenheit für notwendig und stellt den

Antrag:
Der Landtag wolle die Eingabe der Regierung

zur Prüfung überweisen.

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

.Göhrs.

Anlage 227.
Bericht

des AusschussesI über die Eingabe des H. kl. Burhvff uud 16 weitere Peteuteu aus der Gemeiude
Esseu, um weitere Benutzung der schmalreisigeu früheren Militärwagen.

Die genannten Landwirte bitten nur weitere Be¬
nutzung der in ihrem Besitz sich befindlichen schmalfelgigen
früheren Militärwagen . Bei der Demobilmachung sind

diese Wagen vielfach in den Besitz von Landwirten über¬
gegangen. Sie sind vielfach gekauft, auf Erklärungen und
Versprechungen hin , daß diese Wagen aufgebraucht werden
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dürften . Es ist dann später eine Verfügung erlassen, das;
diese Wagen auf öffentlichen Wegen nicht mehr gefahren
werden dürfen . Die Petenten bitten , die Verfügung rück¬
gängig zu machen, vder um die Erlaubnis , nach einige
Jahre die bestimmten Wagen benutzen zu dürfen.

Bei Beratung der Eingabe im Ausschuß erklärte der
Regierungsvertreter , daß es richtig sei, daß bei der-Demo-
bilmachung ans Heeresbeständen Wagen in landwirtschaft¬
liche Betriebe übergegangen sind, deren Benutzung ans
öffentlichen Wegen wegen ihrer zu schmalen Radfelgen¬
breite verbaten ist. Daß das Ministerium die Erlaubnis
erteilt hat , daß diese Wagen als Ackerwagen im Olden¬
burger Lande anfgcbraucht werden dürften , hat nicht fest-
gestellt werden können. Einem dem Ministerium varliegen¬
den gerichtlichen Urteil kann nur entnammen werden , daß
van einem Schmiedemeister ans Vechta bei dem Verkauf
eines svlchen Wagens gesagt Warden ist, daß sich das Mini¬
sterium dahin ausgelassen habe, diese Wagen dürften auf-
gebrancht werden . Das Ministerium ist auf Anregung der
freien Vereinigung selbständiger Stellmacher und Wagen¬
bauer Südoldenburgs im Jahre 1920 in eine Prüfung
darüber eingetreten , ob derartige Wagen auf öffentlichen
Wegen znzulassen seien. Das Ergebnis war im Hinblick
auf die schnellere Abnutzung der Chausseen ein ablehnendes,
jedoch ist in Einzelfällen den Ämtern nachgelassen, die Be¬
nutzung solcher Wagen weiter zu gestatten. Hierauf ist
auch unter Hervorhebung des Benutzungsverbots in einer

öffentlichen Bekanntmachung vom 14. Februar 1924 hin-
gewiesen und die Ermächtigung der Ämter dahin umgrenzt,
daß Ausnahmen für unmittelbar aus Heercsbeständen er¬
worbene Wagen mit Rücksicht ans die wirtschaftliche Lage
des Wagenbesitzers in dringendeil Fällen für einen be¬
fristeten Zeitraum zugclassen werden dürfen . Diese Wagen
müsseil mit Rücksicht auf die Erhaltung unserer Straßen
möglichst bald verschwinden. Die wegcpflichtigen Verbände
drängen darauf . Es kann sich nach Ablauf voll acht Jahren
nach der Demobilmachung höchstens noch rechtfertigen, aus
ganz zwingenden Gründen Ausnahmen noch weiter be¬
stehen zu lassen. Ob solche zwingende Gründe bei den ein¬
zelnen Petenten vorliegen , hat das Ministerium nicht
prüfen können, da sich bis jetzt keiner derselben an das
Ministerium gewendet hat.

Der Ausschuß ist der Auffassung , daß diese Art Wagen
iil absehbarer Zeit von den öffentlichen Wegeil verschwinden
müsseil, daß aber zu prüfen sei, ob die Ermächtigung der
Ämter , Ausnahmen zuzulassen, auch weiterhin in Kraft
bleibt. Es ist auch gerade in den Grenzgemeinden schwer
verständlich, wenn von Gemeindeeingesessenen die Wagen
nicht gebraucht werden dürfen , während dagegen die Ein¬
wohner aus der Nachbargemeinde unbehelligt fahren
dürfen . Ans diesem Grunde stellt der Ausschuß den

A n trag : .
„Der Landtag wolle die Eingabe der Negierung

zur Prüfung überweiseil" .

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

Eckho l t.

Anlage 228.
Bericht

des AusschussesI über die Eingabe des Fräulein Alma Blumensath, Oldenburg, betreffend Bitte um
Wetterführung des Stellenbermittlungsgeschäftes.

Die Pctentiil bittet den Landtag , dafür einzntreten,
daß sie das voll ihrer verstorbenen Mutter geführte Stellen¬
vermittlungsgeschäft als Nachfolgerin derselben weiter¬
führen darf . Diesbezügliche Gesuche sind bereits an den
Stadtmagistrat Oldenburg , das Reichsarbeitsministerium
in Berlin und an das Ministerium der sozialen Fürsorge
in Oldenburg gerichtet und von diesen abgelehnt worden.
Das Ministerium der sozialen Fürsorge hat die Ablehnung
wie folgt begründet:

Durch den Tod der Mutter der Petentin ist die früher
erteilte Genchuiigung zum Gewerbetrieb einer Stellen-
vermittlerin erloschen. Das Ministerium ist im Einver¬
nehmen mit dem Reichsarbeitsministerium der Ansicht, daß
in diesem Falle keine Veranlassung besteht, von der Vor¬
schrift des ^ 48 Abs. 2 des Arbeitsnachweisgesetzes, wonach
eine Neuerlanbnis zum Gewerbetrieb eines Stellenver¬
mittlers nicht mehr erteilt und eine bestehende Erlaubnis
nicht mehr verlängert oder übertragen werden darf , abzu¬
weichen. Beim Arbeitsamt für Stadt und Amt Oldenburg
ist seit 1915 eine gut arbeitende weibliche Abteilung ein¬

gerichtet. Der Verwalteransschuß dieses Arbeitsamtes so¬
wie der Stadtmagistrat Oldenburg sind infolgedessen der
Ansicht, daß ein Bedürfnis fiir private Stellenvermittler
nicht inehr besteht. Dieser Ansicht muß sich das Mini¬
sterium airschließen. Damit war auch die Eingabe an das
Reichsarbeitsministerium im ablehnenden Sinne ent¬
schieden. Der Ausschuß sicht keine Möglichkeit, hier etwas
zu ändern , da es Sache des Stadtmagistrats Oldenburg
und des Verwaltungsansschnsses des Arbeitsamtes ist, die
Bedürfirisfrage hier zu entscheiden. Hiervon hänge es ab
ob das Reichsarbeitsministerium auf Grund des ß 48
Abs. 2 des Arbeitsnachweisgesetzes die Erlaubnis zur Fort¬
führung des Stellenvermittlnngsgeschäftes erteilt . Mit
Rücksicht auf das Alter und die pekuniäre Lage der Pe¬
tentin sei es fraglos sehr hart , wenn sie das von ihrer
Mutter seit Jahrzehnten betriebene Geschäft jetzt plötzlich
aufgeben müsse. Aus diesen Gründen würde der Ausschuß
es begrüßen , wenn das Ministerium versuche, den Stadt¬
magistrat resp. Verwaltungsausschuß des Arbeitsamtes
Oldenburg zu bewegen, der Petentin , wenn auch nur be-
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fristet , die Fortführung des Stellenvermittlungsgeschäftes
zu bewilligen oder sie in der weiblichen Abteilung des
Arbeitsamtes zu beschäftigen.

Der Ausschuß stellt hiernach den

Antrag:
Der Landtag wolle die Eingabe der Regierung

zur Prüfung überweisen.

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

Göhr s.

Anlage 229.
Bericht

des AusschussesI über die Eingabe des Schwerkriegsbeschädigten Heiur. Stalliug in Westerstede um Er¬
höhung seines Baudarlehens.

Der Petent bittet um weitere 1000 R .M . Baudar¬
lehen zur Abtragung der Restschnld, die noch auf seinen:
Wohngebäude* lastet. Das Haus fei Juli v. Js . fertig¬
gestellt. Der obere Teil fei ausgebaut und an eine Krieger¬
witwe vermietet . Unten habe er ein Zimmer an einen
Fiesenr vermietet.

Der Regierungsvertreter erklärte , daß in der Eingabe
Allgaben gemacht feien, die aus dein Plan nicht hervor¬
gingen . Wenn die Regierung auch ohne weiteres keine ab¬
lehnende Stellung einnehme , so müsse doch sicher eine Be¬
sichtigung des Gebäudes an Ort lind Stelle stattsinden.

Es sei sehr wichtig, daß die Einrichtung des Gebäudes
derart ist, daß sie den Anforderungen ans gesundheitlichem
Gebiet gerecht wird.

Der Ausschuß schließt sich den Ausführungen des Re¬
gierungsvertreters ohne Vorbehalt an und stellt den

A ntrag  :
Der Landtag wolle die Eingabe der Regierung

zur Prüfung überweisen.

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

The ma n n.

Anlage 230.
Bericht

des Ausschusses1 über die Eingabe der Lokomotivführera. D. Adolf Oltmauns und Max Hasselhvrst
iu Oldenburg, betreffend Heraussetzuug des Ruhegehalts.

Die Petenten haben im oldenburgischen Eisenbahn¬
dienst einen Betriebsunfall erlitten und sind seinerzeit mit
80 pensioniert . Bei der Übernahme der Eisenbahn auf
das Reich ist das Ruhegehalt von 80 ans 66 ?L des
pensionsfähigen Diensteinkommens herabgesetzt. Sie bitten
nunmehr den Landtag um eine Prüfung , ob eine Wieder¬
herstellung der alten Bezüge möglich ist.

Der zur Beratung hinzngezogene Vertreter des Staats-
ministerinms erklärt , daß Oldenburg keine eigenen Ver-
sorgungsbestimnmngen in sein Zivilstaatsdienergesetz aus¬
genommen , sondern die Versorgnngsbestimmungen vom
Reich übernommen hat . Diese Bestimmungen seheil vor,
daß Beamte , die durch einen Unfall gezwungen sind, vor¬
zeitig ihren Dienst anfzngeben, mit 66 ihrer bisherigeil
Dienstbezüge in den Ruhestand versetzt werden . Eine höhere

Pension darf nicht gezahlt werden , es sei dann , daß der Be¬
amte schon vor dem Unfall infolge seines Dienstalters An¬
spruch auf eine höhere Pension hatte.

Der Ausschuß verkennt nicht die Notlage der verun¬
glückten Eisenbahner ; er sieht jedoch nach den Ausführungen
des Vertreters des Staatsministerinms zurzeit keine Mög¬
lichkeit, den Petenten zu helfen und hofft, daß die bevor¬
stehende Neuregelung der Besoldungsordnnng auch den
Wünschen der Petenten Rechnung trügt.

Der Ausschuß stellt den
Antrag:

Der Landtag wolle die Eingaben der Lokomotiv¬
führer a. D . Adolf O l t m a il n s und Mar
Hasselhvrst  in Oldenburg dem Staatsmini¬
sterium als Material überweisen.

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

B r o s chko.
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